
Nagelwerk 
Viktoria Pranieß 
Markt 287
5441 Abtenau

Einverständniserklärung für Minderjährige 

Name des/der Erziehungsberechtigten …………………………………………………………………………. 

Straße, Hausnummer …………………………………………………………………………. 

PLZ, Ort …………………………………………………………………………. 

Telefon …………………………………………………………………………. 

Die mit der Nagelmodellage verbundenen Risiken* bei Minderjährigen sind mir bekannt und 

ich erkläre mich mit der Dienstleistung für meine/n Tochter/Sohn …………………………………..…… 

………………….………………..… geboren am ……………..…………. einverstanden. 

Ich befreie die Nageldesignerin von jeglichen Schadensersatz- und Regressansprüchen. 

Aufgrund hormoneller Veränderungen kann es zu Liftings kommen, die Garantie lt. AGB Abs. 

11 auf Haftung entfällt. 

Datum und Unterschrift 
des/der Erziehungsberechtigten      ……….……………………………………………………………………………… 

* Für Nagelmodellagen sieht das Gesetz keine Altersgrenzen vor, doch fachkundige Nagelstudios
lehnen Nagelmodellagen unter 16 Jahren in der Regel freiwillig ab. Entsprechend der medizinischen
Bedenken, führe ich

§ Nagelmodellagen ab 16 Jahren, nur mit Einverständniserklärung durch.
§ Nagelmodellagen unter 16 Jahren, nur in Ausnahmesituationen (Nagelbeißer) und nur mit

Einverständniserklärung durch.
§ Shellac ab 14 Jahren, nur mit Einverständniserklärung durch.
§ keine Dienstleistungen unter 14 Jahren durch, auch nicht mit Einverständniserklärung.

Erst im Alter von 16 Jahren ist die Wachstumsphase überwiegend abgeschlossen, das Nagelbett 
braucht dazu ausreichend Freiraum und Bewegungsmöglichkeit um sich auszubilden und zu formen. 
Durch eine starre Modellage kann die Entwicklung beeinträchtigt werden. Shellac bietet dem 
Naturnagel genügend Flexibilität. 


